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beginnend mit der Ausarbeitung des Jahresvolkswirtschafts
planes 1988 anzuwenden.

Berlin, den 29. Januar 1987

Der Vorsitzende 
der Staatlichen 

Plankommission
S c h ü r e r

Der Präsident 
der Staatsbank der DDR

I. V.: T a u t  
Vizepräsident

Anordnung
über den Leistungsfonds zur Verbesserung der 

Arbeits- und Lebensbedingungen
vom 29. Januar 1987

In Übereinstimmung mit den Leitern der zuständigen zen
tralen Staatsorgane und dem Bundesvorstand des FDGB wird 
folgendes angeordnet:

§ 1
Geltungsbereich

(1) Diese Anordnung regelt die Planung, Bildung und Ver
wendung des Leistungsfonds zur Verbesserung der Arbeits
und Lebensbedingungen.

(2) Diese Anordnung gilt für
— volkseigene Betriebe der Industrie und des Bauwesens 

(im folgenden Betriebe genannt),
— Staatsorgane, Kombinate und wirtschaftsleitende Organe 

hinsichtlich ihrer Leitungs- und Kontrollfunktion.
Sie gilt nicht für juristisch selbständige Forschungs- und Ent
wicklungseinrichtungen, die gemäß den Rechtsvorschriften 
nach der wirtschaftlichen Rechnungsführung in Forschung 
und Entwicklung arbeiten.

§ 2

Grundsätze
Mit der Eigenerwirtschaftung des Leistungsfonds zur Ver

besserung der Arbeits- und Lebensbedingungen ist das Inter
esse der Werktätigen an der Steigerung der Arbeitsproduk
tivität, der Senkung der Selbstkosten und an der Verbesserung 
des Exportergebnisses zu fördern. Mit der Erwirtschaftung 
und Verwendung dieses Fonds ist in der Plandiskussion und 
bei der Führung des sozialistischen Wettbewerbs der Zusam
menhang zwischen höherer Effektivität des Wirtschaften und 
zusätzlichen Möglichkeiten zur Verbesserung der Arbeits- und 
Lebensbedingungen als Bestandteil der Einheit von Wirt
schafts- und Sozialpolitik sichtbar und wirksam zu machen.

§3
Planung der Zuführungen zum Leistungsfonds 

zur Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen
(1) Die Betriebe können bei Erreichen des mit der staat

lichen Aufgabe zur Ausarbeitung des Jahresvolkswirtschafts
planes vorgegebenen Nettogewinns Zuführungen zum Lei
stungsfonds zur Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedin
gungen in Höhe von 100 M je Beschäftigten (VbE) als Nettoge
winnverwendung planen.

(2) Bei Überbietung der staatlichen Aufgabe Nettogewinn 
können zusätzlich zu den gemäß Abs. 1 geplanten Zuführun
gen weitere Zuführungen in Höhe von 5 M je Beschäftigten 
(VbE) pro Prozent Überbietung des Nettogewinns, bis zur 
Höhe von 50 M je Beschäftigten (VbE), geplant werden.

(3) Bei Nichteinhaltung der staatlichen Aufgabe Netto
gewinn sind geringere Zuführungen als 100 M je Beschäftigten

(VbE) zu planen. Die Minderung hat pro Prozent Unter- 
schreitung der staatlichen Aufgabe für den Nettogewinn 5 M 
je Beschäftigten (VbE) zu betragen. Bei mehr als 10 % Unter- 
schreitung der staatlichen Aufgabe für den Nettogewinn sind 
keine Zuführungen zum Leistungsfonds zur Verbesserung der 
Arbeits- und Lebensbedingungen zu planen.

(4) Wenn in volkswirtschaftlich begründeten Fällen für 
Betriebe mit den staatlichen Planauflagen ein von der staat
lichen Aufgabe zu gleicher Preisbasis abweichender Netto
gewinn festgelegt wird, entscheidet der zuständige Minister 
auf Antrag des Generaldirektors des Kombinates über die 
Höhe der zu planenden Zuführung.

§4
Bildung des Leistungsfonds zur Verbesserung 

der Arbeits- und Lebensbedingungen

(1) Der Leistungsfonds zur Verbesserung der Arbeits- und 
Lebensbedingungen kann in Höhe der geplanten Zuführungen 
gebildet werden, wenn der mit der staatlichen Planauflage 
festgelegte Nettogewinn erfüllt ist.

(2) Bei Übererfüllung des mit der staatlichen Planauflage 
festgelegten Nettogewinns können pro Prozent Übererfüllung 
5 M je geplanten Beschäftigten (VbE) dem Leistungsfonds zur 
Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen zusätzlich 
zugeführt werden.

(3) Bei Nichterfüllung des mit der staatlichen Planauflage 
festgelegten Nettogewinns ist die geplante Zuführung zum 
Leistungsfonds zur Verbesserung der Arbeits- und Lebensbe
dingungen um 5 M je geplanten Beschäftigten (VbE) pro Pro
zent Untererfüllung zu mindern.

(4) Die Gesamtzuführungen gemäß den §§ 3 und 4 zum Lei
stungsfonds zur Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedin
gungen dürfen 150 M je geplanten Beschäftigten (VbE) nicht 
überschreiten.

(5) Die Finanzierung der zusätzlich erwirtschafteten Zu
führungen hat im Rahmen des übererfüllten Nettogewinns zu 
erfolgen, der den Betrieben gemäß den Rechtsvorschriften 
insgesamt verbleibt.

§5
Verwendung des Leistungsfonds zur Verbesserung 

der Arbeits- und Lebensbedingungen
(1) Der Leistungsfonds zur Verbesserung der Arbeits- und 

Lebensbedingungen ist zu verwenden für
a) die Versorgung und Betreuung von Schichtarbeitern,
b) die soziale und kulturelle Betreuung, die Erholung und 

Freizeitgestaltung sowie das betriebliche Wohnungs
wesen (einschließlich Instandhaltungsleistungen an be
trieblichen Betreuungseinrichtungen und Werkwohnun
gen),

c) kulturelle und soziale Maßnahmen im Territorium auf 
der Grundlage von Kommunalverträgen, einschließlich 
der Werterhaltung an Wohngebäuden,

d) die Unterstützung der Betriebsangehörigen beim Bau 
von Eigenheimen bzw. beim Um- und Ausbau von 
Wohnungen im Rahmen des Planes, die Übernahme bzw. 
Vorfinanzierung von Genossenschaftsanteilen für Be
triebsangehörige, die Mitglied einer AWG sind,

e) die Finanzierung von Kosten beim Wohnungstausch 
oder Wohnungswechsel zur besseren Auslastung unter
belegten Wohnraumes in AWG

entsprechend den Rechtsvorschriften.
(2) Die Mittel des Leistungsfonds zur Verbesserung der 

Arbeits- und Lebensbedingungen dürfen nicht für Investi
tionen bzw. Investitionsbeteiligungen, persönliche Zuwendun
gen, Prämien- und Lohnzahlungen sowie zur Finanzierung 
von Prämienfondszuführungen, Repräsentationen und Werbe
geschenken und für die Finanzierung von Speisen und

-Getränken anläßlich betrieblicher Veranstaltungen eingesetzt 
werden.

Der Minister 
der Finanzen

H ö f n e r


